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Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange analog § 4 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 

T 1 Bezirksregierung Köln, Scheidtweilerstraße 4, 50933 Köln 
 

  

 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die denkmalpflegerischen Belange sind kein Bestandteil der Teilfortschrei-
bung des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Leverkusen. Diese werden im 
Rahmen des zukünftigen Planungs- und Genehmigungsverfahrens abgear-
beitet.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 2 IHK Köln, An der Schusterinsel 2, 51379 Leverkusen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 
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2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Zu 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2) 

 
Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Die Standorte Quettingen sowie Heidehöhe/Sauerbruchstraße mussten im 
Verlauf der Erarbeitung der Teilfortschreibung von einem ehem. Nahversor-
gungszentrum zu einer solitären Nahversorgungslage herabgestuft werden. 
In beiden Lagen waren der vorhandene Einzelhandelsbesatz sowie die Ver-
fügbarkeit ergänzender Nutzungen aus quantitativer Sicht nicht ausrei-
chend, um eine Zentrumsfunktion rechtssicher begründen zu können.                  
Eine entsprechende Anpassung der Zentrumsausstattung und eine erneute 
Ausweisung als Nahversorgungszentrum ist auf mittel- langfristige Sicht 
wünschenswert, aufgrund der räumlichen Situation sowie der bestehenden 
fehlenden Flächenverfügbarkeiten jedoch schwer umsetzbar.                                                                                                                             
 
Die Eröffnung von Entwicklungsspielräumen für mittelständische Anbieter in 
bestehenden Lagen ist kein Bestandteil der Teilfortschreibung des Einzel-
handelskonzeptes. 
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Zu 1) 
 
Zu 2)  

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Anregung wird entsprochen.  

 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
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T 3 Rheinisch-Bergischer Kreis, Am Rübezahlwald 7,                                        
51469 Bergisch Gladbach 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 4 Stadt Bergisch Gladbach, Wilhelm-Wagener-Platz,                                           
51429 Bergisch Gladbach 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 5 Stadt Köln, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln 
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 6 Stadt Monheim, Rathausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 7 Wirtschaftsförderung Leverkusen, Stauffenbergstraße 14-20,                   
51379 Leverkusen  
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 8 Stadt Langenfeld, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld  
 

  

 
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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T 9 Stadt Leichlingen, Am Büscherhof 1, 42799 Leichlingen 
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Stellungnahme der Verwaltung:  
 
Zu a)  
 
Die konkrete Betrachtung der Auswirkungen des Vorhabens auf die umlie-
genden Städte und Gemeinden erfolgt im Rahmen des späteren Bauleit-
planverfahrens.   
 
Zu b) 
 
Die Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes betrachtet den Versor-
gungsraum innerhalb der Stadtgrenzen Leverkusens. Eine Ausweitung des 
Betrachtungsrahmens auf die angrenzenden Städte und Gemeinden würde 
den Rahmen des Konzeptes sprengen.  
Im Rahmen eines späteren Bauleitplanverfahrens ist die Verträglichkeit des 
Einzelhandels zu überprüfen. Hierbei werden zugleich die Auswirkungen auf 
die umliegenden Städte und Gemeinden betrachtet und damit auch die 
Stadt Leichlingen über die Entwicklung frühzeitig informiert werden.  
 

  
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Zu a) 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 
Zu b) 
 
Der Anregung wird nicht entsprochen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




